
  

Schleichwerbung 

Bau einer Solarsiedlung ist von öffentlichem Interesse

Mit neuartigen Passivhäusern, in denen sich besonders gut Energie sparen lässt,
beschäftigt sich eine Regionalzeitung in zwei Beiträgen. Der Beschwerdeführer – ein
Architekt – kritisiert die Berichterstattung als einseitig und unkritisch. Er sieht auch
einen Werbeeffekt für die Firma, die die Häuser anbietet und baut, und schaltet den
Deutschen Presserat ein. Die Berichterstattung enthalte die Wahrheiten, die zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung erkennbar waren, entgegnet die Redaktionsleitung der
Zeitung. Es könne nicht Aufgabe einer Lokalzeitung sein, die geltende gesetzliche
Wärmeschutzverordnung auf wissenschaftliche Beweise hin zu überprüfen.
Insgesamt erfolge die Berichterstattung im öffentlichen Interesse, da die Konzeption
der anbietenden Firma so überzeugend gewesen sei, dass die geplante
Solarsiedlung Aufnahme in einen Landes-Modellversuch „50 Solarsiedlungen“
gefunden habe. Entsprechend sei die Firma in den Berichten auch genannt worden.
(2001)

Der Presserat kann in der Berichterstattung keinen Verstoß gegen die Ziffern 2 und 7
des Pressekodex erkennen. Er weist die Beschwerde als unbegründet zurück. Die
Zeitung informiert auf sachliche Art und Weise über die geplante Solarsiedlung. Dass
dabei auch mehrfach auch das betreffende Unternehmen genannt wird, kritisiert der
Beschwerdeausschuss ebenfalls nicht, da die geplante Siedlung, an deren Bau das
Unternehmen maßgeblich mitwirken wird, durchaus ein Thema von öffentlichem
Interesse ist. Die Grenze zur Schleichwerbung wurde nicht überschritten.
(B1–246/01)
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Veröffentlicht am: 01.01.2001
Gegenstand (Ziffer): Sorgfalt (2); Trennung von Werbung und Redaktion (7);
Entscheidung: unbegründet 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

